
-  Marxergasse 1B, 1030 Wien, Österreich

-

-

geregelt.

-
-

technischen Einrichtungen verfügen. Soweit dies vereinbart ist, stehen Ihnen auch andere  

diskutieren wir gerne mit Ihnen. Es stehen Ihnen dafür unsere Mitarbeiter unter der Telefon-

 
 

-

1.2.

1.3.

sonstige Identifikation bis zum geladenen Betrag bargeldlos bezahlt werden. 
1.4.

1.6.

 

  -

2.1.  Der Inhaber kann Quick an den mit dem Quick Symbol gekennzeichneten Ladestationen laden.
2.2.  Das Laden erfolgt:
2.2.1.

2.2.2.  Bei Geldausgabeautomaten oder Selbstbedienungsterminals, die über die Quick Ladefunktion 

berechtigt Bargeld zu beheben. 
2.3. -

2.4.  

3.1.

3.2.
der auf Quick gespeichert ist, Deckung findet.

3.3.
-

welches über eine Ladestation am Schalter verfügt, entladen werden.

4.3.

Lichtbildausweises zu identifizieren. 

5.2.

5.3.
 

 

 

7.1. -
chendes Bargeld – verloren.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2. -

9.1.
-

9.2.

9.3.  Bedient der Inhaber eine Selbstbedienungseinrichtung falsch, kann Quick aus Sicherheitsgrün-
den eingezogen werden. Diesem Sicherheitsmechanismus stimmt der Inhaber zu.

9.4. -

11.1.

-

11.2.
sind, verwendet werden. 

11.3.
11.4. -

-

12.2.  Sollte eine dieser Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder unwirksam werden, 
werden die übrigen Bestimmungen davon nicht berührt.
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